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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Heitersheim und der Gemeinde 
Münstertal über die Einrichtung einer Außenstelle der Werkrealschule der Johanniterschule 
Heitersheim in Münstertal (Abt-Columban-Weg 4, 79244 Münstertal) 

Freiburg, den 05.06.2023 
Unser Zeichen: 03.1.16-2023-000311 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gemeinde Münstertal hat am Montag, den 27.02.2023, die Stadt Heitersheim am Dienstag, 
den 28.02.2023 in ihrem jeweiligen Gremium der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Ein 
richtung und Unterhaltung der Werkrealschule, mit der künftigen Außenstelle Münstertal, zuge 
stimmt. 

Das Regierungspräsidium Freiburg hat in seiner Funktion als obere Schulbehörde die Zustimmung 
nach § 31 Abs. 1 Schulgesetz (SchG) mit Schreiben vom 17.05.2023 erteilt. 

Die gesetzlichen Vorschriften nach§ 31 Abs. 1 SchG und nach§ 25 Gesetz über kommunale Zu 
sammenarbeit (GKZ) sind erfüllt. Der Inhalt der Vereinbarung entspricht den gesetzlichen Vorga 
ben. 

Daher wird hiermit die Genehmigung nach § 25 Abs. 5 S. 1 GKZ erteilt. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung sowie die Genehmigung sind nach § 25 Abs. 6 GKZ von den 
Beteiligten öffentlich bekanntzumachen. 
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Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 25 Abs. 5 und 6 GKZ auch die Änderung und Aufhebung der 
Vereinbarung der Genehmigung bedarf und bekanntzumachen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

o. "&,s+1 
Dr. Barth 
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